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SBO 6.2 Betriebspraktika in den Sekundarstufen I und II

Über ein Betriebspraktikum lernen die Schüler/-innen die Berufs- und Arbeitswelt anhand 
von definierten Aufgaben unmittelbar kennen. Sie setzen sich über eine längere Zeit praxis- 
orientiert mit ihren eigenen Fähigkeiten und den betrieblichen Anforderungen auseinander. 

Ziele/Kompetenz- 
erwartungen

Betriebspraktika tragen dazu bei, dass die Schüler/-innen

 ■ ein zeitgemäßes Verständnis für die Arbeitswelt sowie für technische, wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Zusammenhänge entwickeln (Sachkompetenz)

 ■ ihre Eignung für bestimmte Tätigkeiten realistischer einschätzen

 ■ Chancen auf dem Arbeitsmarkt entdecken

 ■ ihre Berufsvorstellungen – auch in kritischer Reflexion von Geschlechterstereotypen – 
vertiefen bzw. korrigieren können (Urteilskompetenz)

 ■ Schlüsselqualifikationen weiterentwickeln, z. B. Pünktlichkeit, Anstrengungsbereit- 
schaft, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, und deren Bedeutung erkennen (Handlungs-/
Entscheidungskompetenz)

 ■ ihre Praktikumserfahrungen reflektieren und dokumentieren.

Zielgruppe alle Schüler/-innen der Sekundarstufe I und II

Mindest- 
anforderungen

 ■ Das Betriebspraktikum ist Teil eines pädagogischen Konzepts zu Praxisphasen inner-
halb des Berufs- sowie Studienorientierungsprozesses. 

 ■ Die Schule definiert unter Mitarbeit von Wirtschaftspartnern und ggf. Hochschulen kon-
krete Aufgaben (Kompetenzerwartungen).

 ■ Um die Wirksamkeit der Betriebspraktika zu sichern, ist eine umfassende Vor- und 
Nachbereitung in der Schule unerlässlich. Die Schule legt fest, welche Fächer und 
Fachlehrkräfte hierzu welche Beiträge leisten.

 ■ Je nach Schulform und Jahrgangsstufe sowie Berufsfeld und anzustrebenden Einblicken 
sind die Betriebspraktika mit unterschiedlichen Aktivitäten verknüpft, z. B. Mitarbeiten, 
Beobachten, Begleiten, die es bei der Auswahl sowie in der Vor- und Nachbereitung zu 
beachten gilt.

 ■ Zur Erweiterung des Berufswahlspektrums soll das Interesse von Mädchen und Jungen 
an untypischen Berufen geweckt werden, insbesondere soll der Zugang von Mädchen 
und jungen Frauen zu den sogenannten MINT-Fächern und MINT-Berufen und der 
Zugang von Jungen zu erzieherischen und pflegerischen Berufen gefördert werden.

 ■ Die Eltern sind frühzeitig zu informieren und in den Prozess der Auswahl einzubinden.

 ■ Die Praktikumsplätze sind so zu wählen, dass sie in der Regel vom Wohnsitz aus zu-
mutbar erreicht werden können.

 ■ Die Betreuung der Schüler/-innen während des Betriebspraktikums ist vonseiten der 
Schule sicherzustellen.

 ■ Die organisatorische Durchführung ist zwischen Schule und Praktikumsbetrieb sowie 
gegebenenfalls Hochschule rechtzeitig abzustimmen.

Standardelemente der Berufs- und Studienorientierung in allen allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe I und II in NRW.
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Neues Übergangssystem Schule – Beruf in NRW.

SBO 6.2 Betriebspraktika in den Sekundarstufen I und II

 ■ Die Betriebe stellen eine Bescheinigung mit Hinweisen zu ausgeübten Tätigkeiten,  
vermittelten Kenntnissen und zum Sozial- und Arbeitsverhalten aus.

 ■ Die Ergebnisse und Erfahrungen des Betriebspraktikums sind im Portfolioinstrument zu 
dokumentieren.

Umsetzung
Wer?
Was?
Wann? 

für gymnasiale  
Oberstufe

In der Regel wird ein Schülerbetriebspraktikum zwei- bis dreiwöchig in der Klasse 9 oder 
10 verbindlich durchgeführt. Bei Bedarf kann die Schule weitere Praktika auch in Form von 
„Schnupperpraktika“ oder in der gymnasialen Oberstufe in Kooperation mit Hochschulen in 
Form eines dualen Orientierungspraktikums festsetzen.
 
Schulen mit gymnasialer Oberstufe können in der Sekundarstufe II ein Betriebspraktikum 
durchführen, das akademische Berufsbilder bzw. entsprechend geeignete duale Ausbil-
dungsberufe in den Blick nimmt oder in Form eines dualen Orientierungspraktikums in  
Kooperation mit einer Hochschule stattfindet und so die Studierfähigkeit stärker fokussiert.

Rechtliche Vorgaben zum Arbeitsschutz sind zu beachten (s. Leitfaden Schülerbetriebsprak-
tikum der Arbeitsschutzverwaltung des Landes NRW/MAIS).
arbeitsschutz.nrw.de/pdf/themenfelder/leitfaden_schuelerbetriebspraktikum.pdf

Die Berufsberatung und der Arbeitgeberservice der Agenturen für Arbeit unterstützen die 
Schulen bei der Akquise von Betrieben. Auch ist eine Einbindung der Berufsberatung bei der 
Vor- und Nachbereitung möglich. 

Empfehlung Die Auswahl und die Bewerbung um Praktikumsplätze sollten eigenverantwortlich durch die 
Schüler/-innen auf der Grundlage des bisherigen Berufs- und Studienorientierungsprozes-
ses durchgeführt werden. Eine kommunale Koordinierung kann hierbei unterstützen. Prak-
tikumsplätze können im Ausnahmefall auch regionale Grenzen überschreiten. Im Kontext 
einer Europäisierung der Arbeitswelt wird empfohlen, Praktika in den europäischen Nach-
barländern im Rahmen der schulischen Möglichkeiten (Städtepartnerschaften, Partneror-
ganisationen) zu ermöglichen. Eine Hospitation an Berufskollegs ist ergänzend bis zu einer 
Woche möglich. Die letzte Entscheidung obliegt der Schule.


